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Prüfungsordnung für ilie Prüfungen im Fernmelale-
handwerk (PrO FEanilw)

zu! Amtsblvfg Nr. ?34/19?2, S. 170?

Aufgrund des Besc-hlusses des Berufsbildungsaus-
schusses der Deutsc-hen Bundespost vom 19. Dezember
19?2 wird erlasen:

Prüfungsordnung
Iür ilie Prüfungeu iE Fernmelilehandwerk

(PrO FHandw)

Die Prufungsordnung besleht aus :

TeiI 1: Prüfungsordnung für die Absdrlußprülung im
Fernmeldehandwerk (PrOA FHandw)

Tell 2r Grundsätze für die Zwischenprüfung im Fern-
meldehandwerk (PrOz Fl{andw)

Teil 1

Prüfungsordnung
iü! die Abschlußprülung im Fernmeldehandwerk gemäß

den Richttinien des Bundesausschusses für Berufsbildung

vom 9. Juni 19?1

(PrOA FHandw)

I. Abscbnitt

Prüfungsausschüsse

§1
Errichtung

(1) Die Oberpostdirektionen (OPD) erriciten Prü-
lungsaussdrüsse; die Zahl der Prüfungsausscäüsse
richtet sich nach der Anzahl der Prüfungsbewerber.

(2) Für Prüfungsteilnehmer nadr § I Absatz 2 jst ein
Prülungsaussdruß mit besonderer Erfahrung in der
Erwachsenenbildung zu berufen.

§2
Züsammensetrung unal Berufung

(1) Der Prüfungsaussciuß besteht aus lolgenden Mit-
gliedern:

zwei Vertretern der Deutschen Bundespost;
ein Vertrete! muß dem gehobenen fernmelde-
tedrnisctlen Dienst - mindestens de! Besol-
dungsgruppe A 1.1 - und ein vedreter dem
mittleren fernmeldetedlnischen Dienst ange-
hören,

zwei Vertreteln der bei der DBP vertretenen
Gewerksdraf ten; die Arbeitnehmermitglieder
werden von den im OPD-Beziik zuständigen
Gewerksdraften benannt,

einem Lehrer an einer berufsbildenden schule;
der Lehrer an einer berulsbildenden Sdrule
wird im Einvernehmen mit der Sdrulaulsichts-
behörde oder der von ihr bestimmten Stelle
berufen.

Die Mitglieder haben Stellvertreter; die Stellvertreter
der Mitglieder zu 1 müssen die dort genannten Bedin-
gungen erfü11en.

(2) Die Mitglieder und stelivertretenden Mitgliede!
müssen für die Pdfungsgebiete sachkundig und für die
Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein.

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder
welden vom Präsidenten der OPD 1ür drei Jahle
berufert.

(4) Werden Mitgliede! nicht oder nicht in ausrejchen-
der Zahl innerhalb einer von der OPD gesetzten ange-
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messenen Frist vorgescllagen, so berult die OPD in-
soweit nadr pflidrtgemäßem Ermessen.

(5) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder
können nadr Anhören der an ihrer BeruJung Beteilig-
ten aus wichtigem Grund abbelufen werden.

(6) Die Tätigkeit im Prüfungsaussdruß ist ehren-
amttidr; §oweit eine Entsdrädigung lür bare Auslagen
und für Zeitversäumnis zu gewähre[ ist, wird deren
Höhe vom BPM festgesetzt.

(?) Vom Absatz 1 dar! nur abgewidlen werden, wenn
anderenfalls die erlorderliche ZahI von Mitgliedcrn des
Prüfungsaussdrusses nidlt berufen werden kann.

§3
Belangenheit

(L) Bei der Zulassung und Prüfung dürlen Prüfungs-
aussdlußmitgliede! niclt mitwirken, die mit dem
Prüfungsbewerber verhejlatet oder verheiratet gewe-
sen oder mit ihm in gerader Linie verwandt oder
versdrwägert oder durdr Annahhe an Kindes Statt
verbunden oder in der Seitenlinie bis zum dritten
Grade verwandt oder bis zum zEeiten Grade ver-
sdrwägert sind, audr wenn die Ehe, durdr welche die
Sciwägerschaft begründet ist, nidrt rnehr besteht.

(2) Mitwirken sollen ebenfalls nidrt der Ausbildende,
die Lehrbeamten und die Ausbilder soweit sie den
PIüfungsteilnehmer selbst ausgebildet haben, wenn
nidrt besohdere Umstände eine MitwirlGng zulassen
oder erJordern

(3) Prüfuhgsausschußmitglieder, die sich befangeh
fühlen, ode! Prüfungsteilnehmer, die die Besorgnis der
Belangenheit geltend madlen wollen, haben dies der
OPD mitzuteilen, während der Prüiung dem Prüfungs-
ausschuß.

(4) Die Entscheidung über den Ausschluß von der
Mitwirkung trifft die OPD, während der Prülung der
Prüfungsaussdruß.

(5) Wenn infolge Befangenheit eine ordnungsgemäße
Besetzung des PrüIungsaussdrusses nidrt mögliü ist,
kann die OPD die Durchführung der Prüfung einem
anderen Prüfungsausschuß übertragen.

§4
Yorsitz, Besdrlußf ähigkeit, Abstimmun g

(l) Der Prüfungsausschuß wählt aus seinel Mitte
einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. De! Vor-
sitzende und sein Stellvertreter sollen nidlt derselben
Mitgliedergruppe angehören. Während der Amtszeit
sollte der Vorsitz zwisdren den Gruppen wedrseln.

(2) Der Prüfungsaussdluß ist besdllußfähig, wenn
mindestens drei Mitglieder mitwirken, E! besüließt
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei
Stimmengleidrheit gibt die Stimme des vorsitzeDden
den Ausschlag

§5
Gesdläftsführung

Die OPD regelt irn Einvernehmen mit dem PrüIungs-
aussdruß dessen GesdräftsJührung. insbesondere Ein-
ladungen und Durdllührung der Besdllüsse.

§6
Versdrwiegenheit

Die Mitglieder des Prülungsaussdrusses haben über
alle Prülungsvorgänge gegenübe! Dritten Verschwie-
genheit zu wahren- Dies gilt niüt gegenüber de]lr
Berufsbildungsausschuß. Ausnahmen bedürfen der Din-
willigung der OPD.

II. Abschniat

Vorber€itung der PrütuDg

§?
Prüfnr!Estermine

(1) Dre OPD legt die Termine für die Aomeldun!
und Zulassung zur Prüfung sowie die Prüfungstag(,
fest. In der Regel finden - außer für Prüfungswieder'-
holer - im Jahre zwei Prüfungen statt. Die Prüfungs.
termine sollen im Benehmen mit den BeruJsschulel
auf den Ablauf der Berufsausbildung und des Schul
jahres abgestimmt sein und einen einiährigen Pla.
nungszeitraum umfassen. Die Termine für die PrüJunil
sind so zu legen, daß in jedem Falle der mündlich.
TeiI der Prüfung spätestens im letzten Monat der Aui
bildungszeit abgelegt werden kann.

(2) Die OPD gibt in der Regel die Termrne eir)
schließIich der Anmeldefristen in ihren Mitteilungs-
blättern mindestens drei Monate vorher bekannt.

(3) Wird die Abschlußp!üfung gemäß § 14 Absatz l
mit einheiUichen überregionalen Pr'üfungsauJgabe),
durchgeführt, sind einheitliche Prüfungstäge anzu
setzen.

§8
Zulassunssvoraussetzungen f ür die Abschlußprühlng

{1) Zur Abschlußp!üfung ist zuzulasseD,

1 wer die Ausbildungzeit zurückgelegt hat ode!
wessen Ausbildungszeit nicht später als z\K'r
Monate nach dem Prülungstermin endet,

2 wer an der vorgeschriebenen ZwischenplüfuD!
teilgenommen sowie die vorgeschriebenen Be
richtshefte gelüh hat und

3. wessen Berulsausbildungsverhältnis in dir.
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnissc
eingetragen oder aus einem Grund nicht ein
getragen ist, den wedel der AuszubildendL
noch dessen geseizlicher Vertletel zu \.el

treten hat.

§9
ZulassungsvoraussetzungeD in besondcren Fällen

(1) Der Auszubildende kann nach Anhören des Aus
bildenden und der Berufsschule vor Ablauf seiner Aus
bildungszeit zur Abschlußprüfung zugelassen welden
wenn seine Leistungen dies fechtlertigen.

(2) Zur Abschlußprüfung zum Fernmeldehandwerke)
ist auch zuzulassen, wer [achweist, daß er mindestens
sechs Jahre im Fernmeldehandwerk tätig gewesen ist
Hlervon kann abgesehen werden, wenn dujch vorlage
von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft dar
getan wird, daß der Bewerber Kenntnisse und Fertig
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l(erten erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung
rcchtferLigen. Beu/erber, die eine Prüfung nach § 10,

Abschnitt I, Absatz 4, Unterabsatz I des Tarifvertrages
tü! Arbeiler bei der DBP mit Erfolg in Teilbereichen
des Fernmeldehandwerks abgelegt haben, können zwei
.Iahre nach o. a. Prüfung zur Abschlußprüluhg für
Fer-nmeldehandwelkel zugelassen werden. Die PrüIung
rst \ion einem Prülungsausschuß gemäß § 1 A§atz 2
für diese Gmppe gesondert abzunehmen; der bisherige
ber-ufliche Werdegang des Prüllings ist dabei ange-
,lressen zu beachten,

(31 Zur Abschlußprüfung ist lerne! zuzulassen, wer
ln einer berulsbildenden Sdlule oder sonstigen Ein-
richtuDg ausgebildet worden ist, wenn diese Ausbildung
ricl des Fernmeldehandwelks entspricht.

§ 10

Anmeldung zur Prüfung

(11 Dre AnmeldunB zur Prülung hat schriftlich nach
_len von der oPD bestimmten Anmeldefristen durch
ilen Ausbildenden mit Zustimmung des ALlszubildenden
zu erfolgen-

(2) In besonderen Fällen kann der Prüfuhgsbewerber
ielbst den Antrag auf Zulassung zur Prüfung stellen
Dies gilt besonders in FäUen gemäß § L

(3) Öruich zuständig lür die Entgegennahme der An-
,reldung ist die jeweilige OPD.

.t' Rel der Anmeldung sollen vorliegen

I in den Fällen der §§ I und I Absatz i

- BescheiniEung über die Teilnahme an der
vorgeschdebenen Zwischenprüf ung,

vorgeschriebene Berichtshefte (AusbiI-
dungsnachweise),

die Zeugnisse der DBP und der Berufs-
schule,

- gg{. \e'eitere Ausbrldungs- und Tätigkeits-
nachweise

I in den Fällen des § I Absatz 2 und 3

-' Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte Dar-
legung über den Erwerb von Kenntnisseil
und Fertigkeiten im Sinne des § I Absatz 2

oder Ausbildungsnachweise im Sinne des

§ I Absatz 3,

das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten
Schule,

ggf. weitere Ausbildungs- und Tätigkejts-
nachweise,

- tabellarischer Lebenslauf

§ 1r

Entscheidung über ilie Zulassung

(i) ÜbeI die Zulassung zur Abschlußprüfung ent-
scheidet die OPD. IIält sie die Zulassungsvoraussetzun-
gen nicht lür gegeben, so entscheidet der Prüfungs-
ausschuß.

(2) Die E[tscheidung über die Zulassung ist dem
Prülungsbewerber rechtzeitig unler Angabe des Prü-
lungstagcs und Prüfungsortes einschließlich des P!ü-

fungsausschusses und der erlaubten Ar-beits- ulld
Hilf smittel mitzuteilen

(3) Die zulassung kann vom Prüfun8sausschuß bis
zum ersten Prüfungstage, wenn sie aufgrund von ge-
fälschten Unterlagen oder falschen Angaben aus-
gesprochen wird, widerrufen werden

III. AbschIlitt

Durchführltng aler Prüfung

§ 12

Prüftrngsgegenstand

Durch die Abschlußprüfung ist festzustellen, ob der
Prüfungsteilnehme! die erforderlicheo Fertrgkeiten
beheüscht, die notwendigen praktischen und theo-
retischen Kenntnisse besitzt und mit dem ihm im
Berufsschulunterridrt vermittelten, für die Berufsaus-
bildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Aus-
bildungsordnung 1ür Fernmeldehandwerker ist zu-
gfunde zu legen.

§13
Gliederung iler PrüIung

(1) Die Prüfung gliedert sich in zwei Prüfungsteile,
die Fertigkeitsprüfung und die Kenntnisprtifung. Die
Kenntnisprüfung gliedert sich in die Prüfrlngslächer
,,Fachkunde", ,,Technisches Rechnen" und ,,wi -
schafts-, Sozial- und Berufskunde"; die Fertigkeits-
prüfung besteht aus Arbeitsproben in ,,Werkstoflbea!-
beitung",,,Fernrneldebau",,,Sprechstellenbau" und

,,Fernsprechentstölung, Vermittlungstechnik". Bei der
Fertigkeitsprüfung können Iragen gestellt werden, die
damit in Zusammenhang stehen.

(2) Die Prüfungsfächer der Kenntnisplüfung werden
schriftlich geprüfl; in weniSstens einem Prüfungsfach
ist eine mündliche Prüfung durchzuführen.

(3) 1. Bei der mündlichen Prülung werden die Prü-
luogsfächer in der Regel r'lach den Ergebnissen
der schriltlichen Prüfung ausgewählt. wenn
eine Prüfung im Einzelfall 1ür die Feststellung
eines lür den Prüfungsteilnehmer günstigeren
Elgebnisses von wesentlicher Bedeutung i§t,
oder wenn die an der Berufsschule oder im
Betrieb gezeigten Leistungen in erheblichem
widerspruch zum bisherigen Prüfungsergebnis
stehen, kann der Prüfungsausschuß auch nach

diesen Gesichtspunkten ein oder mehrere Prü-
fungsfächer für die mündliche Prüfung fest-
legen. Das Prüfungsfach bzv/. die Prülungs-
fächer, in denen der Prüfungsteilnehme!
mündlich geprüft werden soII, sind dieseh
höchstens fünf, iedoch mindestens drei
Arbeitstage vor der mündlichen Prüfung unte!
Angabe a er vorliegenden Prüfungsnoten
nachweislich bekanntzugeben

2. Der Prüfungsteilnehmer ka[n vor oder wäh_

rend der Prüfung in iedem Prüfungsfach eine

mündliche Prüfung verlangen

3. Bei der mündlichen P!üfung sollen nicht mehr
als sechs Prüfungsteilnehmel in einel' Gruppe
zusammengefaßt werden.
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§14
Prüfungsaufgaben

(1) Der Prrilungsausschuß beschließt auf der Grund-
lage der Ausbildungsordnung die Prülungsauf gaben

(2) Der Prüfungsausschuß ist gehalten, überregional
erstellte Prüfungsaufgaben und ggf. überregional er-
stellte Bewedungsmaßstäbe zu übernehmen. Dabei ist
davon auszugehen, daß Prüfungen innerhalb eines

OPD-Bezirks, bei denen mehr als ein Prüfungsausschull
mitwirkt, als überregional anzusehen sind. Das für'die
Festlegung von überre8ionalen Prüfungsaufgaben zu-
standige Gremium wird entsprechend § 2 (3) für dret
Jahre berufen:

es besteht aus folgenden MitBl)edern:

zwei Vertretern der DBP,

zwei Vertretern der bei der DBP vertretenen Gewerk-
schaften und

zwei Lehrern an berufsbildenden Schulen.

Die Mitglieder dieses Gremiums haben Vcrtreter; sie

müssen Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der

cem. § 2 (1) gebildeten Prüfungsausschüsse scin.

§ 15

Nichtöffentlichkeit

(1) Die PrLilungen sind nicht öJfentlich; Vertreter der
obersten Bundesbehörde, der zuständigen Stelle, Ver-
treter der OPD und der berufsbildenden Schulen, bei
denen ein vorwiegend dienstliches Interesse vorliegt,
sowie die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder
des Berufsbildungsausschusses der DBP können an-
wescnd sein. Der Prülungsausschuß kann im Einver-
nehmen mit der OPD andere Personen als Cäste zu-
Iasscn.

(2) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis
dürfen nur die Mitglieder der Prüfungsausschüsse an-
wesend sein.

(3) Die Rechte aus dem Personalvertretungsgesetz
werden durch diese Regelungen nicht berührt. Dem zu-
ständigen Personalrat sind Art, Zeit und Ort der
Prüfung sowie die Zahl der Prüfungsteilnehmer und
die Ausbildungsämter rechtzeitig mitzuteilen. Der Per-
sonahat soll das Mitglied, das zur Prüfung entsandt
wird, der Prüfungsbehörde möglichst vor der Prülung
schriftlich benennen.

§16
Leitung und Aufsicht

(I) Die Püfung wird unter Leitung des Votsitzenden
vom Prüfungsausschuß abgenommen

(2) Bei schriltlichen Prüfungen regelt die OPD im
Einvelnehmen mit dem Prüfungsausschuß die Auf-
sidltsführung, die siclerstellen soll, daß der Prüfungs-
teilnehmer die Arbeiten selbständig und nur mit den
erlaubten Arbeits- und Ililfsmitteln ausführt.

(3) Die Anfertigung von Arbeitsproben ist von min-
destens zwei, nicht der gleichen Gruppe angehörenden
Mitgliedern des PrüIungsausschusses zu überwachen,
diese werden vom Prüfungsausschuß bestimmt.
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§1?
Ausw€ispf licht und Belehrüng

Die Pr üJungsteilnehme! haben sich auf Verlangerr
des Vorsitzenden oder des Auisichtsführenden übel
ihre Person auszu\,\reisen. Sie sind vor Beginn der Pr -
fung über den Prüfungsablauf, die zur Ver-fügung stc-
hende Zeit, die erlaubten Arbeits- uhd }Iilfsmittel. di,.-

Folgcn von Täuschungshandlungen und Ordnungs-
verstößen zu belehren

§ 18

Täüschungshandlungen und Ordnungsversüöße

(1) Tellnehmer, dre sich einer Täuschuogshandlung
oder einer erheblichen Störung des PrüfungsablaLris
schuldig machen, kand der Aufsichtsführende von dor
Prülung vorläuIig ausschließen.

(2) Über den endgültigen Ausschluß und dic Folgerl
entscheideL der Prüfungsausschuß nach Anhör'en dcs
Prülungsteilnehmers. In schwerwiegenden FäIlen, in:
besondere bei vorbereiteten Täusdrungshandlungeri
kann die Prüfung für nicht bestanden erklärt werde[
Das gleiche gilt bei innerhalb eines Jahres nachträg1i.-h
f estgestelltcn Täuschungen

(3) Wird eine Prüfung wegen Täuschungsversuch rl.
nicht bestanden erklä!t, muß der Prüfungsteilnehmci
eine etwaige Wiederholungsprüfung in vollem Umfang
ablegen. Die Wiederholungsfrist beträgt drei Monaie

§ls
Rücktritt, Nichttcilnahme

(1) Der Prüfungsbewerber kann nach erfolgter -{r1
meldung rechtzeitig vor Beginn der Prülung dulcil
sciriftlidre Erklärung zurücktreten. In diesem Fall
gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Tritt der Prüfungsbewerber nach Beginn dei
Prüfung zurück, so können bereits erbrachte, in sicll
abgeschlossene Prüfungsleistungen nur anerkannl
werden, wenn ein wichtiger Grund für den Rücktrirt
vorliegt (2. B. im Krankheitsfalle durch Vorlage eines

ärztlichen Attestes)

(3) Erlolgt der Rücktritt [ach Begidn der. PrufunB
oder nimmt der Prüfungsbewerber an der Prüfung
nicht teil, ohne daß ein wichtiger Grund vorliegt, so

gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(4) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes ent-
scheidet der PrüfungsausschLrß.

IV. Abschnitt

Bewertung, Feststellung und Beurkundung
des Prüf ungsergebnisses

§20
BerwertunE

(1) Die Prüfungsleistungen gemäß der Gliederung det
Prüfung nach § 13 sowie die Gesamtleistung sind wie
lolgt zu bewerten:

Eine Leistung, die den Anforderungen in besondelem
Maße entspricht
: 100-92 Punkte - Note 1 : sehr gut
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eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht
: unter 92-81 Punkte : I{ote 2 : gut

eine Leistung, die im allgemeinen den Anforderungen
entspdcht
= unter 8l-6? Punkte : Note 3 - befriedigend

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im gan-
zen den Anforderungen noch ent§pricht
= unter 67-50 Punkte : Note 4 : ausreichend

eine Leistung, die den Anlorderungen hicht entspricht,
iedoch erkennen Iäßt, daß die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in abseh-
barer Zeit behoben werden könnten
. unter 50--30 Punkte : Note 5 :mangelhalt

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht
und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft
sind, daß die Mängel in absehbarer zeit nicht behoben
werden könnten
- unter 3G-0 Punkte : Note 6 : ungenügeod

(2) Jede Früfungsleistung ist von mindestens zwei
Mitgliedern des Prüfungsausschusses getrennt und
selbständig zu beurteilen und zu bewerten.

(3) Lesbare Entwürfe und Skizzen sind mit zu beur-
leilen und zu bewerten, wenn der Prüfling die Rein-
schriJten nicht vollendet hat.

§21
Feststcllrrng dcs Prüf ungsergiebnisses

(I) Der Prüfungsausschuß stellt gemeinsam die Er-
gebnisse der einzelnen Prülungsleistungen sowie das

cesamtergebnis der Prüfung fest. Die Beschlußfähig-
keit ergibt sich aus § 4 Absatz 2.

(2) Die Prüfung ist insgesaht bestanden, wenn beide
P!üfungsteile (Fertigkeits- und Kenntnisprütu[g) mit
mindestens ausreichend bewertet werden. Das Ergebnis
der Fertigkeitsprüfung ode! der Kenntnisprülung kann
nicht mehr ausreichend sein, wenn die Note in einem
Prüfungslach oder in einer Arbeitsprobe ungenügend
ist; das Ergebnis der Kenntnisprüfung kann ebenfalls
nicht mehr ausreichend sein, wenn das Prüfungsfach
Fachkunde oder das Prüfungsfaeh Tedrnisdres Redlnen
mit mangelhaft beurteilt wird. In der Fertigkeits-
prüfung kann nur eire mangelhafte Note durch eine
mindestens befriedigende Note in einer anderen
Arbeitsprobe der Fertigkeitsprüfung ausgeglichen
werden; in de! KeDntnisprüfung kann eine mangel-
hafte Note jm Prüfungsfach Wirtschafts-, Sozial- und
Berufskunde durch eine mindestens befriedigende Note
im Prüfungsfach Fachkunde oder Technisches Rechnen
ausgeglichen werden.

(3) Über die Prüfung ist eine Niederschrift gem. An-
lage 1zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des
Prüfungsausschusses zu unteIzeichnen,

(4) Über das Ergebnis der Prüfung ist ein Vermerk
eemäß Anlage 2 zu lertigen. Dieser ist in die Personal-
akte aufzunehmen.

(5) Der Prüfungsausschuß teilt dem Prüfungsteil-
nehmer am letzten PrüJungstag unter Angabe der Ein-
zelnoten mit, ob er die Prüfung ,,bestanden" oder,,nicht
bestanden" hat. Die Prüfungsleistungen sind ggf. kurz
zu erläutern. Dem Prüfungsteilnehmer ist unverzüglich

eine vom Vorsitzenden zu unterzeichnende Bescheini-
Eung gem. Anlage 3 auszuhändigen. Dabel ist als Ter-
min des Bestehens bzw. Nichtbestehens der Tag der
letzten Prüf ungsleistung einzusetzen.

§22
Prüfungszeugnis

(1) Über die Prüiung erhält der Prüfungsteilnehmer
von der OPD ein Zeugnis gem. Anlage 4.

(2) Das Prüfungszeugnis enthält

- die Bezeichnung ,,PrüJungszeugnis nach § 34

BBiC",

- die Personalien des Prüfungsteilnehmers,

-den Ausbildungsberuf ,,Fernmeldehandwer-
ker",

- das Gesamtergebnis der Prülung und die Er-
gebnisse von einzelnen Prüfungsleistuhgen,

- das Datum des Bestehens der Prüfung,

- die Untersdrriften des vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses und des Beauftragten der
OPD mit Siegel.

§23
Nicht bestanalene PrüfüIlg

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der
Prüllrngsteilnehmer und ggf. sein gesetzlicher ver-
treter sowre der Ausbildende von der OPD einen
schriftlichen Bescheid gem. Anlage 5. Darin ist an-
zugeben, in welchen Prüfungslächern bzw. Arbeits-
proben ausreichende Leistungen nidlt erbradlt worden
sind und welche Prr.ifungsleistungen in einer Wiedel--
holungsprüIung zu wiederholen sind.

(2) Der sdrriltlidle Bescheid nach Absatz 1 ist mit
einer Red)tsbehelfsbelehrung zu velsehen. Diese ricitet
sidl im einzelnen nadr der Verwaltungsgeridltsord-
dung und den AusJührungsbestimmungen des Landes

V. Abschnitt

wiederholüngsprüfung

§24

(1) Eine nicht bestandene Prüfung kann zweimal
wiederholt werden.

(2) Zu wiederholen sind alle nicht mit mjndestens
ausreichend bewerteten Prüfungsfächer bzw. Arbeits-
proben in einem nicht bestandenen Prüfungsteil Die
Noten für nicht zu wiederholende P!üfung§fächer bzw
Arbeitsproben sind aus der vorangegangenen Prüfung
zu übernehmen.

(3) Der Prüfungsausschuß bestimmt die Wieder-
holungsfrist; sie kann drei oder sechs Monate betragen.

({) In den Fällen des § I Absatz 2 und 3 findet Ab-
satz 2 nur dann Anwendung, wenn der Prüfungsteil-
nehmer sich innerhalb von zwei Jahren - gelechnet
vom Tage der Beendigung der nicht bestandenen Prü-
lung an - zur Wiederholungsprüfung anmeldet; bei
einer spätelen Anmeldung zur Wiederholungsprüfung
sind alle Prülungsfächer zu wiederholen.

fernmeldelehrling.de
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(5) In den Fällen der'§§ 8 und 9, Absatz I muß die
Zulassung zur letztmöglichen Wiederholungsprüfung
innerhalb eines Jahres - gerechnet vom Tage der Be-
endigung der ersten nich[ bestandenen Prüfung an -
erfolgen. Wird die Anmeldefrist nicht gewahrt, so ist
die Zulassung zu einer erneuten PrüIung zu einem
späteren Zeitpunkt im Rahmed des § I Absatz 2 mög-
lich

(6) Die Vorschriften über die Anmeldung und Zu-
lassung (§§ 8-11) gelten sinnßemäß Bei der Anmeldung
sind außerdem Ort und Datllm der voraufgegangenen
Pl ütung anzugebeD.

VL Abschnitt

Schlußbestimmüngen

§2t
Prüfungsunterlagerl

ALrI Antrag ist dem PrüIungsteilnehmer Einsicht in
seine Prüfungsuntellagen zu gewähren. Die schlift-
lichen PrüJungsarbeiten sind zwei Jahre, die Nieder-
schr'iftell gem. § 21 Absatz 3 sihd zehn Jahre aufzu-
bewahren.

§26
Übergangsbesl,irErnungcn

Für' Auszubildende, deren ALrsbildungsgang sich noch
nach der Ausbildungsordnung für Fernmeldelehrlinge
(Amtsblvfg Nr. 15/1964) richtet, gelten folgende Sonder-
bestrmmungen I

1 Für § l3 Absatz I

Die Prülung gliedert sich in zwei Prüfungsbeile, die
Fertigkeitsprüfung und die Kenntnisp!üfung. Beide
Teile haben das gleiche Gewicht. Die Kenntnis-
prüJung gliedert sich in die Prüfungsfächer ,,AIIge-
meine Berufskunde", ,,Fachkunde I", ,,Fachkunde II"
und ,,Fachkunde UI"; die Fe!tigkeitsprüfung besteht
aus Arbeitsproben in,,Werkstoflbearbeitung",
.,Schalttechnik",,,Sprechstellenbau" und,,Leitungs-
bau". Bei der Fertigkeitsprüfung können Fragen
gestellt werden, die damit im Zusammenhang
stehen.

Die einzelnen Stoffinhalte elgeben sich aLls An-
lage 6.

der Fachkunde I ist ein Vorgang aus dem Fetn
meldebau zu beschreiben, in der Fachkunde II sin(t
fünl fachliche nechenaufgaben zu lösen und drei
fachkundliche Fragen zu beantwoden und im Prii-
fungsfach ,,Fachkunde III" sind fünt fachkundlich(
Fragen zu beantworten sowie eine einfache Schall-
skizze zu fertigen. Für jede Arbeit sind lrt Stunderl
zu geri,/äh!en; die Arbeiten sind an einem Tage zrL

schreiben.

Die mündliche Prüfung erstreckt sich neben drr
,,AIlgemeinen BeruJskunde" aul eines der Prüfungs
fächer ,,Fachkunde I" oder ,,Fachkunde II" oder

,,Fachkunde UI". Jeder Prülungsteilnehmer soll eiD,
schließlich der Prülung gemäß § 13 Absatz 3 untcr. :l

etr[a 20 Minuten geprüft werden

3 Füt § 21 Absatz 2

Die Prüfung ist insgcsamt bestanden, wenn beid.
Prülungsteile (Fertigkeits- und Kenntnispl üIung )

mit mindestens aüsreichend bewertet rverden Dt.
Ergebnis der Fertigkeitsprüfung oder de! Kenntnjs-
prülung kann [icht mehr ausleichend sein, wenn
die Note in einem Prüfungslach oder in einel
Arbeitsprobe ungenügend ist. Das Ergebnis der
Kenntnisprüfung kann ebenfalls nicht mehr aus-
reichend sein, wenn das Prüfungsfach ,,fachkunde I
oder ,,Fachkunde II" oder ,,Fachkunde III" nur
mangelhalt beurteilt wird. In der Fertigkeitsprüfung
kann nur elne mangelhafte Note durch eine min-
destens belriedigende Note in einer anderen Arbeils-
probe der Fedigkeitspdfung ausgeglichen u'erderr
In der Kenntnisprüfung kann eine mangelhafl.l
Note im Prüfungsfach,,Allgemeine Berulskunde
durch mindestens eine befriedigende Note in derl
übrigen Prüfungsfächern der Kenntnisprüfung aus
geglichen 1,verden.

4 Die Anlagen 1 und 2 sind entsprechend zu änder'[
als Prufungszeugnis ist Anlage 2 zuI AmtsblVl'g
Nr 20011962 zu verwenden.

§2?
Inkrafttreten

I)re Prüfungsoldnung tritü am 1. Mär'z l9?3 in KLaIL
Die Bestimmungen der Prülungsordnung für Felrl
meldehandwerker (Amtsblvfg Nr. 200 / f962) treten voul
selben Tage an außer Kralt. Die Allgemeine Prüfungs-
ordnung (Amtsblvfg Nr. 188/1962) ist, ausgenommen
die Bestimmungen lür Sciwerbeschädrgte. \,om selben
Tage an nicht mehr ahzut'enden.

Für § 13 Absatz 2

Die Prüfungsfächer .,Fachkunde I", ,,Fachkunde II"
und .Fachkunde III" werden schriftlich geprüJt. In

fernmeldelehrling.de
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Niederschrift über die Abschlußprüfung im Fernmeldehandwerk

bei der

Oberpostdirektion

Der PrüfungsausschuB setzt sich zusammen aus:

An der Prüfung nehmen teil:

Name

687

A.Elsgc I zur PiOA FII.nitw

der Gewerkschaft
Berufsschule

Zur Prülung
angemeldet
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r
Bemerkungen (Auqleich von Fachnolen usw)

De, Prülungsausschu8

Vorsitsender

st6llvorketendsr Vorsitsender

Der Vorsitsende hat den ft{lfungeteilnehnrern das Pr0fungsergebnis bekanntgegeben und hierilber eine
Bescheinigung ausgehändigt

Geechlossen am

ftotokollttihrer

Uhr

fernmeldelehrling.de
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Vermerk

über das Ergebnis der Fernmeldehandwerkerprüfung des

A, Fertigkeitsprüfung

691

Anlage 2 zur PiOA FHandw

(Vor- und Zuname)

Arbeitsproben

a) Werkstoff bearbeitung

b) Fernmeldebau

c) Sprechstellenbau

d) Fernsprechentstörung, Vermittlungstechnik

A. Erqebnis der Fertigkeitsprüfung:
(arithäetisches Mittel der Punkuahlen a) bis d))

Gesamtergebnis der Abschlußprüfung (in Worlen):
(aus arithmetischem Mittel der Endpunktzahlen A und B)

Bemerkungen

PrüIungsfach

a) Fachkunde

b) Technisches Rechnen

c) Wirtschafts-,Sozial'

B. Ergebnis der Kenntnisprüfung:
(arithmetisches Mittet der Punktzahlen a) bis c))

Der Prüfungsteilnehmer hat gemäß § 13 Abs.3 Nr. 2 PrO FHandw auf sein Verlangen

im Prüfungsfach ........... eine mündliche Prüfung abgelegt.

bestanden

B. Kenntnisprüfung

schriftlicherTeil lmündlicherTeil
(Punkte) l(Punkte)

Nach,...,.,.,.,......., Monaten ist/sind zu wiederholen:

den
'19

e 27X-651321
DIN 

^ 
4 Kt.17

(Vorsitzender des PrüIungsausschusses)

fernmeldelehrling.de
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A &ce { zur PrOA FIIand\Ä'
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Orl, Datum

695

Atrlagc 5 rsr Pt()A FErndw

Sehr geehrte

Sie haben die AbschluBprüfung im Fernmeldehandw ................... nichl bestanden,
ln folgenden Arbeitsproben bzw. Prüfungsfächern sind keine ausreichenden Leietungen erbracht worden:

Der Widerspruch ist b€i der Oberpostdirektion
Niederschritt einzulegen.

e r.7g-Gial2t
D[{ A a, xi.I ?

Sie können aul Anlrag die aufgeführten Arbeitsprobsn bzw. Prüfungsfächer nach drei/sechs Monaten
wiederholen.

lm Auftrag
Hochachtungsvoll

RechEmlttalb6lehrunE

Gegen diese Entscheidtrng kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.' sohriftlich oder zur

ll P.tto

fernmeldelehrling.de
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Anlsgc 6 tur PrOA Fllrndw

Amtsbl l9?3 Nr. 47

A, Fcrügkeltlprülung

a) Wcrlstollberrbclturg

HerBtellen eiDes Werkstücks nach einer lgerkststt-
zelchnung. Dte Autgabe §oU die Arbeitsgänge Fellen,
Drehen, Bohren ünd Gewlndeschnelden enthalten.

b) Soh.ltaechDtk

verdrahteD von ferBrneldeeiDrichtungeo nach einer
Strcnüaufzetchnung; Aulzeichnen elnes entspre-
chenden verdrahtungsplanes.

Spr.chrtcllcnbru

Aufbauen und Einschalten einer kleinen Neben-
§tellenanlage (elnschl. Relhenanlage) mit Zusatzein-
richtunSen; Aulsuchen und Beseitigen von vorge8e-
beDen StöruEgen.

Lcitungsb&u

EersGlle! einer verzweigungslötstelle oder Ab-
schließen von Kabeln mit Kabelabschlußeinrichtun-
gen.

d)

B. KcnntDlaDrllfung

a) AItgcDGirc Bcnrrslrrde (nur müDdlich)

staat8aulbau, Grundrechte und Grundpflichten des

Staatsbürger8; Aulgaben, Aulbau urd sozialeinrich-
tulgeD der DBP; Tarilverträge für Arbeiter.

b) F.ohkElde I
Tädgkeitsberelche des Fernmeldehandwerkers; vor-
sdrILft€u der FerDneldebauordnung; stalkstrom-
schutz-, Sicherheits- und Unlallverhütungsvor'-
schtilüen;

Du! milndlich:
die wlchtigsten Bestimmungen des Telegraphen-
wegegesetzes, des I'ernmeldeanlsgengesetze§ und
der Femspredrordnung.

c) FEohkqEile II
Grundbegrige der Elektro- und Fernmeldetechoik;
Facbr€cbEeE; Werkstot kunde, Bauelemente, Meß-
instrumente.

d) Fsoh.trLüe III
Aufbsu, Wtrkungsweise und SchaltuDg einlacher
Fernsprechapparate und Nebenstellenanlagen ein-
schlleßtich ZusatzeiMlchtungeD; Grundbegrilfe der
Stromver6orgung.

fernmeldelehrling.de
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Teil 2

Grundsätze fü! die Durchlührung von Z\rJischenprülungen im Fernmeldehandwerk
gemäß den Empfehlungen des Bundesausschusses fü! Berufsbildung vom 26. Januar 19?2

(PrOZ FHandw)

697

I Z1\ eck

Zweck del Zwischenprülung ist die Ermittlung des

Ausbildungsstandes am Ende des zweiten Ausbil-
dungsjahres, um gegebenenfalls kor gierend auI
die weitere Ausbildung einwirken zu können Da!-
Libel hinaus soll unter Heranziehung der Ergebnisse

der Zwischenprüfung entschieden werden, ob dic
-Ausbildungszeit des Auszubildenden gem. § 29 (2)

E er ufsbildungs gesetz gekürzt werden kann.

- Gegenstand

Gegenstand der Zrvischenprufung sind die in der
velordnung über. die Berufsausbildung zum Fern-
rneldehandwel ker (VO BAbi FHandw) lür die Zeit
bis zur Ablegung der ZwischenprüIung vermittelten
Kenrltnisse und Fertigkeiten so\\'ie der im Berufs-
s.huluntelricht vermittelte Lehrstoff, soweit er Iür'
die Beruf sausbildung wesentlich ist

I Priilungsausschüsse und Vorber€ilung der Prüfung

Eür die PrüfLlngsausschüsse und die Vorbereitung
del'Pr'üfung sind die §§ 1-? der Prüfungsordnung
für' drc Abschlußprüfung im Fernmeldehandu'erk
iPt OA FHandw) analog anzuwenden.

I /lnmcldun8 zur Prüfung

Del Ausbildende meldeL den Auszubildenden recht-
zeilig bei der Oberpostdirel(tion zur Teilnahme an
deI Zwischenpr'üfung an

: Dulchführung aler Prüfung

Für' die Durchführung der Zlyischenplüfung gelten
drc §§ 14-17 der PrOA FHand\,!, entsprechend.

Tätrschungshandlungen und Ordnungsverstöße sind
bei dem jeweiligen Prüfungsfach in der Nieder-
schrift übe! die Zwischenprüfung (Anl. 1) und im
Vermerk über die Zwischenprüfung und die Kür-
zung der Ausbildungszeit (Aul. 2) unter ,,Bemer-
l{ungen" festzuhalten.

Bei Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen
kann die OPD - auch bei Vorliegen entsprechender
Lcistungen - einen Antrag auf Kümung der Aus-
bildungszeit ablehnen

6 Bcwertung

Die Bewertung der PrüfungsieisLungen richtet sich
nach dem Benotungssystem des § 20 der PIOA
FHandw.

?. Fesastelten des Prüfungsergebnisscs

Das Prüfungser8ebnis lindet seinen Ausdruck jD

den Gesamtnoten der lünl Prüiungsfächer. Die Ce-
samtnoten werden vom Prüfungsausschuß gebildet
aus den arithmetischen Mittelwerten der Prülungs-
vornoten, die der Ausbildende festlegt, und aus den
Prüfungsnoaen, die der PrüIungsausschuß im LauJe
der Zwischenprüfung ermittelt. Bruchteile von
Punkten sind aui volle Punkte aüf- oder abzurun-
den. Der vom Ausbildenden auszufüllende Teil des
Vermerks übe! die Zwischenprüfung und die Küi'-
zung der Ausbildungszeit (Anl. 2) hat dem Prü-
fungsausschuß rechtzeitig und vollständig volzu-
liegen. Der Prüfungsausschuß übernimmt die dort
festgelegten Prüfungsvornoten in die Niederschrift
über die zwischenprüfung und in die Bescheinigung
über die Teilnahme an der Zrvischenprüfung (Anl 3).

B Schlußbestimmungen

Der PrüfLlngsausschuß teiit den Prlifungstetlneh-
mern am letzten Prüfungstage das Ergebnis der
Zwischenprüfung mit; die Prüfungsleistungen §ind
ggf. kurz zu erläutern. Auf Antlag ist dem P!üfungs-
teilnehmer Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu
gewähren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten und
die Niederschlift über die Zwischenprüfung sind
zwei Jahre aufzubewehren. Die Bescheinigung über
die Teilnahme an der Zwischenp fung ist dem
Auszubildenden auszuhändigen; sie gilt als Nach-
weis der Teilnahme an der Zwischenprüfung und ist
Zulassungsvoraussetzung lür die Abschlußptülung
Ein Abdluck der Bescheinigung über die Teilnahme
an der Zwischenprülung ist dem Ausbildenden, dem
Erziehungsberechli8ten des Auszubildenden und deI
Beruf sschule zuzuleiten.

Der vermelk über die Zwischenprlifung und die
Külzung der Ausbildungszeit ist zu der Personal-
akte des Auszubildenden zu nehmen

I Die Grundsätze lür die zwischenprülung rm Fern-
meldehandwerk sind vom Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Prülungsordnung 1ür die Abschluß-
prüfung im fernmeldehandwerk an anzuwenden

fernmeldelehrling.de
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Niederschrift über die Zwischenprüfung im Fernmeldehandwerk

bei der

Oberpostdirektion

699

Anlage I zur PrOz FHands'

Der Prüfungsausschuß selzt sich zusammen au§:

An der Prüfung nahmen teil:

@ 213-564321
DNAqK.I?

fernmeldelehrling.de
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Der Prüfungsausschuß

Vorsitzender

stellvertretender Vorsitzender

Der Vorsitzende hat den Prüfungsteilnehmern das Prüfungsergebnis bekanntgegeben und die Bescheinigung
über die Teilnahme an d€r Zwischenprüfung ausgehändigt,

Geschlossen am

Proto ko llIü h rer

fernmeldelehrling.de
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Anlage 3 zur PrOz FIIendw

Amtsbl 1973 Nr. 47

Deutsche Bundesposr

Bescheinigung

über die Tellnahme an der Zwischenprüfung gemäß der Verordnung über die Berufsausbildung zum
Fernmeldehandwerker

{ür

Fertigkeitsprüfung

Werkstoffkunde

Kabelmontage

Sprechstellenbau und
Fernsprechentstörung

Schalt und
Montagearbeiten

Kenntnisprüfung

Fachkunde
Techn, Rechnen
Elektrotechnik

Bemerkungen

Prüfungsvornote Prüfungsnote

Punkte

Punkte

Punkte

Punkte

Gesamtnote

Pu n kte

Punkte

Punkte

Punkte

Pu n kte

Punkte

Punkte . . .Punkte ..... .. Punkte

Pu nkte Punkte

c-l

!l
C)

Cl

..t

.\

ri

4t

t- -l

at

Diensistempel
Ort, Dalum
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